
richte mit der Beratung und Entscheidung über eine 
Straftat Rechtsprechung im Rahmen der ihnen über
tragenen Befugnisse ausüben und daß ihre Entschei
dungen nach § 13 GGG nur unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen und in der vom Gesetz bestimmten 
Art und Weise angefochten und von den Kreisgerichten 
abgeändert oder aufgehoben werden können.
Das Präsidium des Obersten Gerichts hat in seinem 
Urteil vom 6. August 1969 — IPr —15 —5/69 — (NJ 1969 
S. 566) festgestellt, daß in den Fällen einer fehlerhaften 
Übergabe der Sache die Entscheidung eines gesellschaft
lichen Gerichts nicht auf einer Gesetzesverletzung be
ruht, wenn sie auf der Grundlage einer Übergabeverfü
gung erging. Hat also ein gesellschaftliches Gericht auf 
der Grundlage einer Übergabeentscheidung beraten und 
entschieden, dann ist ein Einspruch des Staatsanwalts 
gemäß § 58 KKO bzw. § 54 SchKO wegen Fehlens der 
Übergabevoraussetzungen oder die Aufhebung der 
Übergabeverfügung des Untersuchungsorgans gemäß 
§ 89 Abs. 2 Ziff. 4 StPO bzw. eine Beschwerde des Staats
anwalts gegen die Übergabeentscheidung des Gerichts 
gemäß § 195 Abs. 2 Ziff. 2 StPO mit der Folge des Ent
ziehens der Rechtsgrundlage für sein Tätigwerden auch 
dann unzulässig, wenn die Übergabeentscheidung aus 
Gründen des Verschweigens erheblicher Tatsachen, einer 
falschen Bewertung oder fehlerhaften rechtlichen Wür
digung oder des Nichtbewußtseins der die Tat- und 
Schuldschwere einer strafbaren Handlung bestimmen
den objektiven und subjektiven Faktoren ungesetzlich 
ist.
Eine Korrektur der auf einer gesetzwidrigen Übergabe
verfügung beruhenden, die Sache jedoch abschließen
den, rechtsverbindlichen Entscheidung eines gesellschaft
lichen Gerichts ist nur unter den Voraussetzungen des 
§ 14 Abs. 3 StPO möglich.

Umfang und Adressat des nachträglichen Vorbringens 
oder Bekanntwerdens von Tatsachen 
i. S. des § 14 Abs. 3 StPO

Bisher wurde die Anklageerhebung des Staatsanwalts 
nach der Entscheidung eines gesellschaftlichen Gerichts 
gemäß § 14 Abs. 3 StPO nur bei nachträglichem Vor
bringen oder Bekanntwerden von Tatsachen bejaht, die 
die Schwere der Straftat erheblich beeinflussen und die 
bei rechtzeitigem Vorliegen eine Übergabeentscheidung 
und damit die Beratung und Entscheidung durch ein ge
sellschaftliches Gericht als Maßnahme der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit i. S. des § 23 StGB ausgeschlos
sen hätten. Zugleich wurde darauf verwiesen, daß Feh
ler und Mängel in der Arbeitsweise des Untersuchungs
organs oder des Staatsanwalts bei der Einschätzung der 
Schwere der Tat eine Anklageerhebung ausschließen, 
auch wenn diese erst nachträglich festgestellt wer
den./4/ Mangels praktischer Erfahrungen mußte zur 
damaligen Zeit auf eine nähere Spezifizierung in Form 
von Fallgruppen u. ä. verzichtet werden.
Die Ausführungen Trochs sind eine Verallgemeinerung 
inzwischen gewonnener Erkenntnisse 'und stellen eine 
Ergänzung und Weiterentwicklung der bisherigen Ver
öffentlichungen zu dieser Problematik dar. Das gilt ins
besondere für seine These, daß auch bei unrichtiger 
Übergabe infolge zwar ermittelter, dem gesellschaftli
chen Gericht aber nicht mitgeteilter und daher von die
sem bei der Einschätzung der Gesellschaftswidrigkeit 
des Delikts nicht gewerteter Tatsachen eine nachträg
liche Anklageerhebung zulässig sei — eine These, der 
H e r r m a n n  allerdings widerspricht. T r o c h geht 
davon aus, daß nicht entscheidend sei, was dem über-
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gebenden Organ, sondern was dem gesellschaftlichen 
Gericht bekannt oder nicht bekannt war. Diese These 
verdient m. E. eine nähere Betrachtung.
Zwischen der Anklageerhebung nach § 14 Abs. 3 StPO 
und der Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige 
Entscheidung eines staatlichen Gerichts abgeschlossenen 
Verfahrens (§§ 328 ff. StPO) besteht eine bestimmte 
Identität. Beide Maßnahmen sind Rechtsbehelfe zur 
Beseitigung fehlerhafter Entscheidungen im Interesse 
der Gewährleistung der sozialistischen Gesetzlich- 
keit./5/
Für die Wiederaufnahme gilt der Grundsatz, daß die 
angegriffene Entscheidung im Zeitpunkt ihres Erlasses 
nicht anders ergehen konnte, weil ihre Unrichtigkeit 
erst später in Erscheinung tritt. Voraussetzung für die 
Wiederaufnahme ist nach § 328 Abs. 1 Ziff. 1 StPO, daß 
Tatsachen oder Beweismittel nachträglich vorgebracht 
werden, die in unmittelbarer Beziehung zum Sachver
halt, und zwar zur Tat und zum Täter, stehen und die 
geeignet sind, allein oder in Verbindung mit früher er
hobenen Beweisen eine andere Entscheidung zu begrün
den. Dabei muß es sich um Tatsachen handeln, die zum 
Zeitpunkt der Entscheidung zwar vorhanden, dem er
kennenden Gericht aber nicht bekannt waren. Die Ur
sachen des Nichtbekanntseins sind unerheblich. Es 
kommt nicht darauf an, ob sie infolge mangelhafter 
Untersuchungstätigkeit nicht ermittelt wurden oder 
zwar ermittelt, vom Untersuchungsorgan oder vom 
Staatsanwalt jedoch dem Gericht nicht mitgeteilt wur
den. Maßgeblich ist allein, ob sie das Gericht bei seiner 
Urteilsfindung berücksichtigen konnte oder nicht. 
Schließlich muß die Wiederaufnahme auf die Aufhe
bung oder Abänderung einer krassen Fehlentscheidung 
gerichtet sein.
Die Voraussetzungen einer nachträglichen Anklageer
hebung stimmen im wesentlichen mit denen der Wie
deraufnahme überein. Auch nach § 14 Abs. 3 StPO muß 
es sich um Tatsachen handeln, die unmittelbar mit der 
Tat und dem Täter im Zusammenhang stehen und die 
allein oder in Verbindung mit anderen Tatsachen die 
Straftat als erheblich gesellschaftswidrig oder gesell
schaftsgefährlich charakterisieren. Die neuen Tatsachen 
müssen ebenfalls nach Rechtskraft der Entscheidung des 
gesellschaftlichen Gerichts vorgebracht oder bekannt 
werden. Voraussetzung ist schließlich auch, daß im In
teresse der sozialistischen Gesetzlichkeit und Gerechtig
keit die in schwerwiegender Weise fehlerhaft angewen
dete Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlich
keit durch eine Maßnahme ersetzt werden muß, die der 
Tat- und Schuldschwere entspricht. § 14 Abs. 3 StPO 
enthält allerdings im Unterschied zu § 328 StPO keinen 
Hinweis darauf, ob sich das Nichtbekanntsein dieser 
Tatsachen auf das übergebende Organ oder auf das 
gesellschaftliche Gericht bezieht.
Unter Berücksichtigung dessen, daß beide Rechtsbehelfe 
im wesentlichen übereinstimmen, ist der Auffassung 
Trochs beizupflichten, daß es darauf ankommt, ob diese 
Tatsachen dem gesellschaftlichen Gericht zum Zeitpunkt 
seiner Entscheidung bekannt waren. Dabei ist davon 
auszugehen, daß das gesellschaftliche Gericht bei einem 
Bekanntsein der eine erhebliche Gesellschaftswidrig
keit der Straftat begründenden Tatsachen von seinem 
Einspruchsrecht nach § 33 Abs. 1 KKO bzw. § 33 Abs. 1 
SchKO wegen Nichtvorliegens der Übergabevorausset
zungen Gebrauch gemacht und nicht beraten und ent
schieden hätte.

/5/ In der Literatur wurde bisher das Wesen und die Rolle 
der nachträglichen Anklageerhebung nicht erläutert. Analog 
der Kassation und der Wiederaufnahme des Verfahrens muß 
sie m. E. ebenfalls als außerordentlicher Rechtsbehelf im 
Gesamtsystem strafprozessualer Maßnahmen angesehen wer
den.
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